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Lisa Schmuckli Wo findet Politik statt?

^ Ein Ort aktueller Frauenpolitik ist die
traditionelle Öffentlichkeit.»

I Frauenpolitik findet noch immer auch in der
IÖffentlichkeit und/oder in Parlamenten statt.
IHier vertreten die gewählten Parlamentarierin-
Inen mal die Interessen der Partei, mal private
linteressen und mal Interessen, die sich mit

Frauenanliegen überschneiden. Entscheidend
lan diesem Ort der Frauenpolitik ist die Öffent-
I lichkeit. So will ich in einem ersten Schritt die-
Ise traditionelle Öffentlichkeit bestimmen und
lin einem zweiten Schritt Konsequenzen aus
Iden Einsichten für die Frauenpolitik beschreiben.

I Die traditionelle Öffentlichkeit galt ursprünglich

als Ort jenseits der absolutistisch königlichen

Macht; und als Subjekt der Öffentlichkeit
I konstituierten sich die männlichen, besitzenden

Bürger-und zwar als Citoyens. Diese

bürgerliche Öffentlichkeit war weit davon ent-
Ifernt, eine allen offenstehende Öffentlichkeit
Izu sein; Eintrittsbillett war das Eigentum und
Idas Geschlecht: Nur wer männlich und
besitzend war, konnte öffentlich auftreten und sei-
I ne Interessen vertreten. Nach der französischen
I Revolution signalisierte das liberale Verständnis
Ivon Öffentlichkeit - in Anlehnung an das liberale

Gedankengut der Aufklärung - den allge-
Imeinen und freien Zugang und baut gleichzei-
I tig eine für Frauen verhängnisvolle Barriere ein,
I nämlich die Installierung der Privatheit qua Fa-

[milie. «Die liberale Einladung an die Frauen, die

lArena des Öffentlichen und Politischen zu den
I gleichen Bedingungen zu betreten, wie sie für
IMänner gelten, übersieht, dass die beiden
Gelschlechter im privaten häuslichen Bereich bis

Iheute ganz unterschiedlich situiert sind, wo-
Idurch die Gleichheit der Zutrittsbedingungen
Izum Öffentlich-Politischen entscheidend
uniterminiert wird.»1 Männer kontrollierten den

Iöffentlichen Raum nicht nur dadurch, dass sie

Iden Zugang der Frauen zu diesem Raum

beistimmten, sondern auch dadurch, dass sie den
Iöffentlichen Raum als attraktiv und den priva-
Iten Raum als unattraktiv bewerteten und diese

Normierungen gesellschaftlich durchsetzten.

Wenn also frau (auch heute noch) in diese

männlich strukturierte Öffentlichkeit eintritt,
muss sie gewahr werden, dass dieser Raum

bereits mit formellen und informellen Regeln

besetzt ist. Es zeigt sich also eine erste

Konsequenz aus diesen Erkenntnissen: Die

dominanten Regeln in der Öffentlichkeit sind

ausserordentlich starr und prägen zugleich die

Politformen und die politischen Inhalte. Eine

zweite Konsequenz ist, dass frau zwar mit diesen

Regeln ihre Interessen verfechten kann,

dass aber zugleich eine tiefgreifende
Umgestaltung der Gesellschaft unmöglich bleibt.
Die Veränderungen bleiben innerhalb eines

Rahmens, den man(n) bereits mit Regeln

abgesteckt hat. Die dritte Konsequenz daraus:

Frauenpolitik hat die Funktion, die bereits

erreichten Erfolge zu wahren; sie muss verteidigen,

was Frauen sich erkämpft haben, nämlich:

Ausbildungs- und Berufschancen, juristische

Gleichstellung im Betrieb und in der Familie,

Lohngleichheiten, etc. Es gilt, den Backlash

abzuwehren. Diese Verteidigung des Status Guo's

gegen Angriffe der Bürgerlichen in ihrer Spar-

und Deregulierungswut bewirkt eine
konservierende und konservative Haltung unter den

Frauen selbst.

^ Ausserparlamentarische feministische
Politik ist ortlos. »

Ein wichtiges Kriterium ausserparlamentari-
scher feministischer Politik - so, wie ich sie

erfahre - ist die Übernahme der Definitionsmacht.

Wenn Frauen selber beschreiben,

Situationen definieren, Arbeitsbedingungen
fordern, Aussenpolitik gestalten, sich Informationen

beschaffen und diese bewerten (wie
dies beispielsweise der Frauenrat für Aussenpolitik

FrAu macht), eine Weiberwirtschaft
definieren, die Integrität des Körpers beschreiben...

dann geschieht auf verschiedensten

Ebenen eine Irritation: eine Irritation der
traditionellen Öffentlichkeit, weil sich Frauen in

männerbesetzte Domänen einmischen und

'V ro

ihre eigenen Regeln setzen; eine Irritation in £
der Sprache, weil Frauen das Falschsehen und a>

Falschsprechen der Männer denunzieren und jz
ihre eigenen Wahrnehmungen durchsetzen;
eine Irritation der (Geschlechter-)Rollen, weil
frau sich nicht mehr fixieren lässt - eine

grundlegende Irritation im gewöhnlichen Ablauf der

Ereignisse also. Ein emanzipatorischer Prozess x
wird initiiert, in dem frau selbst entfremdet und

zeitweise ortlos wird.

^ Die Ortlosigkeit von feministischer
Politik weckt neue Begehrlichkeiten:
intellektuelle Räume als Ort der
Politik?»

Der traditionelle Feminismus verstand sich

historisch als politische Bewegung und
intellektuelle Avantgarde. Ich stelle fest, dass die

Notwendigkeit der Reflexion (angesichts der

Komplexität der Phänomene) auf Kosten der

Bewegung zunimmt. Es braucht meines Erachtens

einen Ort/Raum der Reflexion und Visionen.

Die US-amerikanische Politikwissenschafterin

Carole Pateman bietet exemplarisch einen
Reflexions-Ort. Sie analysiert, dass der vielgepriesene

Gesellschaftsvertrag (die Grundvoraussetzung

jeder politischen Öffentlichkeit) in seinem

Schatten - verschwiegen und tabuisiert-einen
Geschlechtervertrag installiert hat. «Der

Gesellschaftsvertrag ist eine Geschichte der
Freiheit; der Geschlechtervertrag ist eine

Geschichte der Unterwerfung. Der Grundvertrag
beinhaltet Freiheit und Herrschaft gleicherweise.

Der Grundvertrag regelt die Freiheit der

Männer und die Unterwerfung der Frauen -
und das Wesen der bürgerlichen Freiheit ist

unverständlich ohne die fehlende Hälfte der

Geschichte, die offenbart, wie das patriarchale
Recht der Männer über die Frauen vertraglich

festgelegt wird.»2 Die Freiwilligkeit des Vertra-

ges und die Freiheiten, die der Vertrag regeln ^
sollte, sind geteilt und geschlechtsdifferent. Für m

Männer geht es um die Sicherung der Freiheit <
und der Frauen; für die Frauen geht es um K



ra einen Übergriff, um einen Tausch unter Män-

E nern, in dem frau Objekt des Tausches ist. Der

ai Vertrag hat also für Frauen gerade nicht die Be-

-C deutung einer freien Übereinkunft. Frauen sind

auch nicht Vertragspartnerinnen, die einen

q_ Vertrag eingehen oder verweigern, inhaltlich

3 mitbestimmen und selbständig unterzeichnen

ro können; sie sind in diesem Grundvertrag die

I Objekte des Tausches oder zumindest in der

Rolle der Mitgedachten.
Feministische Politikerinnen haben also dann

eine Chance zur Definitionsmacht in der
traditionellen Öffentlichkeit, wenn sie den

Geschlechten/ertrag in ihre Politformen einbeziehen.

^ Radikale feministische Politik findet
überall dort statt, wo sie ent-institu-
tionalisiert ist.

Das Projekt «Ent-Institutionalisierung» geht
von den wiederkehrenden Erfahrungen aus,
dass sich eine hohe Beteiligung von Frauen an

revolutionären Bewegungen feststellen lässt -
und zwar von der Französischen Revolution bis

hin zur Wiedervereinigung in Deutschland -,
dass sich aber ein langsamer Ausschluss der

Frauen vollzieht, sobald es um eine

Institutionalisierung und Sicherung der Ergebnisse der

Revolutionen geht. Frauen werden während
den Bewegungen geschätzt, aber ausgeschlossen,

sobald es um die konkrete Machtverteilung

geht. Pointiert kann frau sagen: «Je höher
der Grad der Institutionalisierung politischer
Öffentlichkeit, desto wahrscheinlicher und

häufiger der Frauenausschluss aus politischer

Entscheidung. Und: Je schärfer die Trennung
zwischen der öffentlichen und der privaten

Sphäre, desto eindeutiger lässt sich Herrschaft

über Frauen herstellen.»3

Eine nicht-institutionelle und doch
mitgestaltende feministische Politik versucht, die

" traditionelle Dichotomie öffentlich/privat auf-
r- zulösen, in dem sie die beiden Pole zusam-
Ol

menbringt. In der Öffentlichkeit muss das price

vate Leben nicht abgeschnitten und verleugnet
^ werden; im Privaten wird Öffentlichkeit nicht

vergessen und verdrängt. Es müssen keine

Spaltungen mehr gemacht werden. Damit werden

basisdemokratische Vorgänge wieder
realisierbar und politisch konkret umsetzbar. Diese

Demokratisierung der Entscheidungswege
macht Politik für die Einzelne nicht nur sinnlich

und einsichtig, sondern auch wieder
entscheidbar.

Entinstitutionalisierung macht meines Erachtens

für politisch engagierte Frauen nur dann

Sinn, wenn sich diese Politformen in einer Be-,

wegung verfestigen können (wissend, dass

dies die Quadratur des Kreises ist) und wenn
diese Formen nicht gleichbedeutend sind mit
einem Rückzug in die Kleinräumigkeit und

selbstauferlegten Beschränkungen. Denn

Beschränkungen kennen Frauen zu Genüge und

müssten nicht unter anderen Vorzeichen

wiederholt werden. Entinstitutionalisierung wird

dort faszinierend, wo respektlos mit den

herkömmlichen Polit-Arenen umgangen und neue

Möglichkeiten des Polit-Happenings erprobt
werden.
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